
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2004/3/24 2004/12/0034
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.03.2004

Index

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

23/01 Konkursordnung

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

ABGB §1024;

BDG 1979 §10 Abs2;

KO §26 Abs1;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 99/12/0063

Rechtssatz

§ 26 Abs. 1 KO - ebenso § 1024 erster Satz ABGB -, wonach ein vom Gemeinschuldner erteilter Auftrag mit der

Konkurserö?nung erlischt, gilt nur für Aufträge, die sich auf Massebestandteile beziehen (vgl.

Petschek/Reimer/Schiemer, Das Österreichische Insolvenzrecht, 275), also zu einer Schmälerung der Masse führen

können (vgl. den Beschluss des Obersten Gerichtshofes vom 30. August 1994, 5 Ob 93/93, NZ 1996, 143). Dagegen

werden andere Aufträge, also solche, die sich auf das konkursfreie Vermögen oder auf nicht zur Masse gehörende

Rechte beziehen, durch die Konkurserö?nung nicht berührt (vgl. Gamerith in Bartsch/Pollak/Buchegger aaO., Rz 6 zu §

26 KO mwN in FN 15 ?; Strasser in Rummel3, Rz 30 zu §§ 1020 bis 1026 ABGB). Der von der Beschwerdeführerin an

Mag. A. erteilte Auftrag (zur Vertretung in dem die Kündigung ihres provisorischen Dienstverhältnisses betre?enden

Verfahren) ist durch die Konkurserö?nung über ihr Vermögen demnach nicht erloschen, weil hievon kein Bestandteil

der Masse, sondern lediglich der Fortbestand ihres ö?entlichrechtlichen Dienstverhältnisses betro?en war (vgl. zuletzt

den Beschluss des Obersten Gerichtshofes vom 30. Jänner 2002, 3 Ob 120/01w = RdW 2002/506 = ZIK 2002/122 mwN).
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